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GabrielLaub

Akt mit Geige

Wolfgang David wunderte
sich in seiner Reportage von

der Dissidenten-Biennale in
Venedig, dass man gegen Bilder, die
er da gesehen hat, vor drei Jahren

in einem Moskauer Vorort
Bulldozer geschickt hatte: Es gab
in ihrem Inhalt nichts
Revolutionäres, oder auch Konterrevolutionäres,

wenn man bei dem
offiziellen sowjetischen
Sprachgebrauch bleibt. «Wie aber wird
man über einen Akt mit Geige
zum Dissidenten?» fragte der
Reporter.

Er wunderte sich mit Recht,
denn dies entbehrt jeglicher
Logik. Ein erfahrener östlicher
Leser würde sich aber über ihn
wundern, dass er Logik sucht,
wo es nur um Gehorsam geht.

Ein Akt mit Geige kann in der
Sowjetunion aus zwei Gründen
zu einem oppositionellen Akt
werden: Erstens, wenn der Autor
nicht offiziell anerkannt ist, das
heisst kein Plätzchen in der streng
hierarchischen Rangordnung hat.
So einer kann malen was er will,
selbst ein Lenin-Porträt von
seinem Pinsel wird als formalistisch,
oder naturalistisch oder anderem
als volksfeindlich deklariert.
Zweitens, ein selbst von einem
eingereihten Künstler stammender

Akt mit Geige kann zum
feindlichen Akt werden, solange
das Malen solcher Akte nicht
angeordnet war - zum Beispiel, um
die Welterfolge sowjetischer Geiger

als Beweis der Ueberlegenheit
des sozialistischen Systems

zu feiern. Denn in einem totalitären

Regime ist nicht nur das
verboten, was verboten ist, und
nicht nur das, was nicht erlaubt
wurde, sondern alles, was man
nicht angeordnet hat. Nicht der
gemalte Akt ist suspekt, sondern
der Akt der Eigenwilligkeit, etwas

zu malen, was von oben nicht
verlangt wurde.

Chruschtschow hat einst
Landschaften mit Birken gelobt - mit
realistischen Birken, versteht
sich, angedeutete Birken sind
dem Volke in der Gestalt seiner
Vertreter fremd. (Die folkloristische

Definition des «sozialistischen

Realismus» lautet: «Es ist
eine Kunst, unsere Führer zu
besingen, in einer Sprache, die
ihnen verständlich ist.») Die
Worte des Führers waren eine
klare Anordnung, die patriotischen

Birken zu malen - was
dann auch geschah; zugleich war
es aber auch ein für alle
verständliches Verbot, sich mit den
kosmopolitischen Palmen zu
beschäftigen. Es kann natürlich
einmal ein Wink kommen, dass
Palmen ein Ausdruck der
internationalistischen Solidarität mit
den kämpfenden Völkern der
Dritten Welt seien, und die Birken

somit Chauvinismus. Dann
werden eben die Kunstkriterien
umgekehrt gelten.

Eine unangeordnete Geige kann
an sich verdächtig werden, als
Symbol der privaten Intimität,
also als Gegensatz zu dem
sozialistischen Elan, der bekanntlich
durch Trompeten und Pauken
verkörpert wird.

Ein Akt, also die sichtbare
Abbildung eines nackten
Menschen, ist - sogar abgesehen von
moralischen Bedenken - etwas
Schlimmes. Die Sowjetmenschen
stehen mit Leib und Seele hinter
dem Kommunismus, also können

ihre Leiber nicht sichtbar
sein. Ein Sowjetmensch hat nur
vor der Partei nichts zu verbergen,

sonst alles vor allen - das
ist ein Gebot der revolutionären
Wachsamkeit. Ein Akt ist auch
eine böswillige Verleumdung der

Gerüst-Stangen-Salat

Dieses verwirrende Vexierbild konnte in Basel entstehen, wo der Kunstmaler
Samuel Buri als Wandbild im Auftrag des Kunstkredits das Gerüst an die
Wand malte, auf dem einst ein Maler das populäre, in hochkonjunkturlichem
Fortschrittsübermut jedoch zerstörte «Gänseliesel» -Wandbild an dieselbe Wand

pingemalt hatte. Kunsch druus?

Gesellschaft des verwirklichten
Sozialismus, indem er perfide
andeutet, dass ein Sowjetmensch
nichts anzuziehen hätte.

Sind das nicht Gründe genug,

solche Bilder mit Bulldozern nie-
derzuwalzen und ihre Autoren
zu Dissidenten zu erklären? Sie
sind es, sofern nichts anderes
angeordnet wird.
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